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Bezeichnung: 
 
Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009 und Verwendung des 
Jahresergebnisses 
 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 
Für das Geschäftsjahr 2009 wird - nach der durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Kommuna Treuhand GmbH pflichtgemäß durchgeführten Jahresabschlussprüfung -  ein 
Jahresfehlbetrag von 214.748,35 € ausgewiesen. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folgende Unterschiede: 
 
Lfd. Nr.  2008  2009  
     1. Betriebsergebnis auf lfd. Geschäftstätigkeit   -  704.536 €          30.252 € 
     2. ./. Rückstellungen   -  761.370 €      - 245.000 € 
     3. Ergebnis vor planmäßiger Auflösung Rücklage - 1.465.906 €      - 214.748 € 
     4. + planmäßige Auflösung Rücklage FLT      270.000 €        214.748 € 
     5. Ergebnis nach Auflösung Rücklage FLT - 1.195.906 €                  0 € 

 
Erläuterungen: 
 
Die hohen Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 2008 resultieren hauptsächlich aus der Bildung 
einer einmaligen Rückstellung für unterlassene Instandhaltung. Die gebildete Rückstellung 
für 2009 von 245.000 € setzt sich zusammen aus Reparaturkosten für Hafen Horumersiel 
(100 T€) und Dachreparaturen (145 T€). 
 
Die planmäßige Auflösung der Rücklage für die Frieslandtherme betrug in der Vergangenheit 
jährlich 270.000 €. Um einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erreichen, kann der 
Auflösungsbetrag um 55.258 reduziert werden.  
 
 
Beschlussvorschlag: 

Es wird festgestellt, dass nach der durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Kommuna Treuhand GmbH pflichtgemäß durchgeführten Jahresabschlussprüfung, 
der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 einen Jahresfehlbetrag von EUR 
214.748,35 ausweist. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag wird durch die planmäßige 
Entnahme aus der offenen Rücklage in Höhe von 214.748,35 € ausgeglichen. 
 


